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(Bitte bei Antwort angeben)

Umgang mit Falschparkern durch die Polizeien im Land Baden-Württemberg
Ihr Antrag vom 28. August 2020 nach dem Landesinformationsfreiheitsgesetz

Sehr geehrter Herr Lucas,

Zu Ihrem Antrag können wir Ihnen Folgendes mitteilen:

Regelungen und schriftliche Dokumente zum Umgang mit Falschparkern des Innen-

ministeriums Baden-Württemberg sind nicht existent. Die Grundzüge der polizeilichen 

Verkehrsüberwachung sind in der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums für 

die Verkehrssicherheitsarbeit der Polizei (VwV-VkSA) geregelt. Diese kann auf der 

Webseite www.landesrecht-bw.de abgerufen werden. 

Diese Auskunft ist gem. § 10 Abs. 3 Satz 1 Landesinformationsfreiheitsgesetz in Ver-

bindung mit § 9 Abs. 1 Nr. 5 Landesgebührengesetz kostenfrei. 

Mit freundlichen Grüßen

gez. █████████


